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Wirtschaft, in deren Gebiet das Schutzgebiet gebildet 
werden soll oder gebildet worden ist.

(2) Der Vorsitzende des zuständigen Rates des Krei
ses sichert, daß vor der Erklärung zu Schutzgebieten 
den Betrieben und Einrichtungen so\vie den Bürgern, 
deren Grundstücke von der Schutzgebietserklärung be
troffen sind, die Notwendigkeit der vorgesehenen 
Maßnahmen erläutert und mit ihnen die zweckmäßig
ste Festlegung der Schutzgebiete beraten wird.

(3) Die Schutzgebietserklärung bewirkt, daß
a) jedes innerhalb eines Schutzgebietes liegende 

Grundstück und Gebäude bestimmten Nutzungs
beschränkungen unterworfen werden kann oder 
die Vornahme bestimmter Nutzungen und ande
rer Maßnahmen auf dem Grundstück sowie am 
Gebäude einer Genehmigung bedarf

b) dem Rechtsträger, Eigentümer, Besitzer und Nut
zungsberechtigten jedes innerhalb eines Schutz
gebietes liegenden Grundstücks und Gebäudes 
oder den Inhabern von dinglich gesicherten sowie 
vertraglichen Rechten in bezug auf diese Grund
stücke und Gebäude (im folgenden Berechtigte am 
Grundstück genannt) Auflagen erteilt werden kön
nen, die sie zur Duldung der Vornahme bestimm
ter Schutzmaßnahmen auf dem Grundstück und 
am Gebäude verpflichtet

c) den Berechtigten am Grundstück Auflagen zur 
eigenen Vornahme von Schutzmaßnahmen gemäß 
Buchst, b erteilt werden können.

Voraussetzung für Regelungen gemäß Buchstaben a 
bis c ist, daß das zur Sicherung der im § 24 genannten 
Zwecke erforderlich ist und im Falle Buchst, c den 
betroffenen Berechtigten am Grundstück zugemutet 
werden kann.

(4) Im Falle von Nutzungsbeschränkungen und Auf
lagen gemäß Abs. 3 ruhen die sich aus der Rechts
trägerschaft, aus dem Eigentum, aus dinglich gesicher
ten oder vertraglichen Rechten ergebenden Befugnisse 
zur Ausübung des Besitzes bzw. der Nutzung, wenn 
sie dem Zwecke der Nutzungsbeschränkungen oder 
der Auflagen zuwiderlaufen.

Nutzungsbeschränkungen und Auflagen
§26

(1) Bei der Erklärung zu Schutzgebieten sind Art 
und Umfang der Nutzungsbeschränkungen, denen die 
innerhalb des Schutzgebietes liegenden Grundstücke 
und Gebäude unterworfen werden sollen, mit fest
zulegen. Sind einheitliche Nutzungsbeschränkungen für 
das gesamte Schutzgebiet nicht erforderlich, können 
innerhalb des Schutzgebietes Schutzzonen mit nach 
Art und Umfang abgestuften Nutzungsbeschränkungen 
festgelegt werden. In besonderen Fällen können Nut
zungsbeschränkungen auch außerhalb von Schutzgebie
ten vereinbart werden.

(2) Soweit die Festlegung einheitlicher Nutzungs
beschränkungen innerhalb von Schutzgebieten und 
Schutzzonen nicht möglich oder zur Sicherung der im 
§ 24 genannten Zwecke nicht ausreichend ist, sind er
forderliche Nutzungsbeschränkungen für jedes betrof
fene Grundstück und Gebäude gemäß § 27 gesondert 
festzulegen.

§27
(1) In den Fällen des § 26 Abs. 2 ist anzustreben, 

daß der Berechtigte am Grundstück sich vertraglich 
zu den erforderlichen Nutzungsbschränkungen ver
pflichtet.

(2) Eine vertragliche Verpflichtung des Berechtigten 
am Grundstück ist auch dann anzustreben, wenn zur 
Sicherung der im § 24 genannten Zwecke die dauernde 
oder zeitweilige Vornahme bestimmter Schutzmaß
nahmen auf dem Grundstück und am Gebäude erfor
derlich ist.

(3) Kommt ein Vertrag gemäß Absätzen 1 und 2 nicht 
zustande oder ist sein Abschluß aus anderen Grün
den nicht möglich, so kann durch staatlichen Bescheid 
eine der im § 25 Abs. 3 genannten Maßnahmen ange
ordnet werden. Das gleiche gilt, wenn der Berechtigte 
am Grundstück seinen Pflichten aus einem Vertrag 
gemäß den Absätzen 1 und 2 nicht nachkommt.

(4) Unterliegt der Berechtigte am Grundstück den 
Bedingungen des Gesetzes vom 25. Februar 1965 über 
das Vertragssystem in der sozialistischen Wirtschaft 
— Vertragsgesetz — (GBl. I S. 107), ist in den Fällen 
des Abs. 3 die Entscheidung des Staatlichen Vertrags
gerichts herbeizuführen.

§28
Zustäncligkeitsregelungen

(1) Zuständig für den Abschluß vertraglicher Verein
barungen gemäß § 27 Absätzen 1 und 2 und zur Ertei
lung von Bescheiden gemäß § 27 Abs. 3 ist der Vorsit
zende des Rates des Kreises. Er trifft seine Maßnah
men nach Abstimmung mit dem Rat des Bezirkes und 
gegebenenfalls mit weiteren beteiligten staatlichen 
Organen.

(2) Der Rat des Kreises ist auch zuständig für die Ent
scheidung über Anträge auf Genehmigung zur Vor
nahme bestimmter Nutzungen, Veränderungen oder 
anderer Maßnahmen innerhalb eines Schutzgebietes, 
soweit nach dem Inhalt der festgelegten Nutzungs- 
beschräokungen hierfür eine Genehmigung erforder
lich ist (§ 25 Abs. 3 Buchst, a).

(3) Regelungen gemäß Absätzen 1 und 2, die eine 
Leistungspflicht der Kureinrichtung oder anderer be
gründen können (§30 Abs. 1), bedürfen deren Zustim
mung.

§ 29
Wirksamkeit von Schutzgebietserklärungen

(1) Schutzgebietserklärungen, Nutzungsbeschränkun
gen und Verpflichtungen innerhalb von Schutzgebie
ten, die auf dieser Verordnung beruhen, werden nicht 
im Grundbuch eingetragen. Das gilt nicht, soweit in 
den Fällen des § 27 Absätze 1 oder 2 die Eintragung 
einer beschränkten persönlichen Dienstbarkeit oder 
einer anderen Grundstücksbelastung im Grundbuch 
vereinbart wird.

(2) Nutzungsbeschränkungen gemäß § 26 Abs. 1 und 
§ 27 Abs. 3 in Verbindung mit § 25 Abs. 3 Buchst, а so
wie Auflagen zur Duldung der Vornahme bestimmter 
Schutzmaßnahmen gemäß § 27 Abs. 3 in Verbindung 
mit § 25 Abs. 3 Buchstaben b oder c wirken auch ohne 
Eintragung im Grundbuch gegen die jeweiligen Be
rechtigten am Grundstück.

, (3) Bei nicht volkseigenen Grundstücken innerhalb 
von Schutzgebieten ist unbeschadet der Bestimmungen 
des Abs. 1 im Grundbuchheft ein Vermerk anzubrin
gen. Einzelheiten hierzu regelt der Minister des Innern 
im Einvernehmen mit dem Minister für Gesundheits
wesen.

§30
Entschädigung

(1) Zum Ausgleich wirtschaftlicher Nachteile im Zu
sammenhang mit Nutzungsbeschränkungen oder Ver
pflichtungen innerhalb von Schutzgebieten, die auf


